
Bernhard Fraling
Schwangerschaftsberatung durch kirchliche

Beratungsstellen

Dıie Entscheidung des Bischofs VO Fulda, Erzbischof Johannes Dyba, 1n seiner
Diözese Schwangerschaftskonfliktberatung 1LL1UTr och ohne die Ausstellung eıner
schrittlichen Bestätigung durchführen lassen, hat höchst unterschiedliches
Echo gefunden. Priesen dıie einen 1eSs als mutıge Tat, die anderen verargert
ber die Aufgabe eıner Chance, die CX wahren gelte gerade 1mM Sınn effekti-
AYA SA  e Lebensschutzes. Noch ımmer 1st die Frage des Für oder Gegen eıner Weıiter-
tührung staatlıch anerkannter Beratung 1n Schwangerschaftskonflikten 1n katholi-
schen Beratungsstellen nıcht generell geregelt. Wahrscheinlich wırd CS eiıne einheit-
lıche Regelung 1ın deutschen Diözesen ach dem Fuldaer Alleingang auch nıcht
mehr geben. Man ann das bedauern. Es annn nıcht bedeuten, dafß weıterhin nıcht
alle Bemühung wırksamem Lebensschutz gelten hat Es oilt, da{fß INan nNntier-
schiedliche Meınungen auf dem Weg ZU gleichen Zıel, das VO allen gewollt
wırd, konzediert. Gleichwohl sınd Argumente des Für un Wıder hören un:!

wagen. Im tolgenden sollen ein1ıge Überlegungen angestellt werden 1m Hın-
blick auf die Argumente des Pro und Contra staatlıch anerkannter kırchlicher
Beratung und 1n Rıchtung auft denkbare Steigerungen VO deren Etffektivität.

Zum Pro un: Contra staatlich anerkannter kırchlicher Beratung
Dıie Diskussion 1St nıcht HNCU, S1C wurde schon 1n den achtziger Jahren begonnen!;
aber S1e hat Schärfe ZUSCHOMMCN, nachdem der Bundestag eıne gesetzliche
Regelung der SS 18/219 beschlossen hat, deren Verfassungsgemäßheit ach dem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts nıcht besteht. Dıie bisher schon problematı-
sche Sıtuation hatte sıch VOLI diesem Urteil dadurch Etliches verschärftt, da{ß
INan ach einer durchgeführten Beratung die Rechtswidrigkeit der J1ötung des
Ungeborenen 1n den ersten rel Lebensmonaten als aufgehoben betrachtete. Es
sah auUS, als ob MmMI1t der Ausstellung eines Beratungsscheins die Feststellung der
Rechtmäßigkeit des Schwangerschaftsabbruchs gegeben SCWESCH se]l. Dıie Aus-
händigung des Scheins hätte, wurde testgestellt, die Rechtmäßigkeit der BO-
tung bewirkt. Aufgrund dieser Sıtuation beurteilten auch eiıne Reihe VO

Bıschöfen verständlicherweise die staatlıch anerkannte Schwangerschaftsberatung
1n kirchlicher Trägerschaft anders als VOT dem Beschlufß dieses (sesetzes. Bislang
31° 4235



Bernhard Fraling

hatten S1Ce diese Praxıs auch gegenüber Anfragen, zZU Beispiel der Jurısten-Vere1-
nıgung Lebensrecht e. V., festgehalten und gerechttfertigt, für die Robert Spae-
11a das oben zıtlerte Refterat erarbeıtet hatte*.

Nachdem 1U der Bundestag 1n der Zustimmung Z Eınıgungsvertrag
beschlossen hatte, eiıne Neufassung der $ 18/219 musse entwickelt werden, hat-
ten dıe Bischöfe, die schon 1ın der bisherigen Indikationslösung nıcht ohne rund
eıne verkappte Fristenlösung gesehen hatten, ıhre Meınung geltend gemacht und
versucht, eıinen konsequenteren strafrechtlichen Schutz erreichen. Dies gelang
nıcht: 1m Gegenteil, die Ccu«C gesetzliche Regelung hob faktısch für dıie EeErsten

Lebensmonate des Embryos jeden strafrechtliıchen Schutz auf Es 1st aum Ver-

wunderlich, da{ß dıe Bischöfe den Text heftig protestierten, der allen
ihren Bemühungen einen adaäquaten Schutz ungeborenen Lebens geradewegs
zuwiderlief.

Bischof arl Lehmann, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz,
hıelt 1mM Herbst 19972 1n Fulda VOI der Vollversammlung der Bischofskonterenz
ein vermutlich iındirekt auch die Karlsruher Rıchter adressiertes beachtens-
ertes Reftferat ber den Sınn der Beratung 1n diesem Zusammenhang, das och
nıcht den endgültigen „Ausstieg” der Kırche A der staatlıch anerkannten era-

tung testschrieb. Wortlich der Bischoft: „LErst WE das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts un: eın Gesetzentwurt verfügbar sind, Aflt sıch auch
eıne Antwort ausarbeiten und muitteilen. Die Kırche hat 1n jedem Fall
eınen eigenen Aulftrag zAUbG Beratung, den S1€e nıcht preisgeben dart Die Parolen
‚mıtmachen‘ oder ‚ausste1gen‘ dürten 1eSs nıcht verwischen.“ * Wıe sehr der
Bischof diese rage 1m Grundezoffenhielt, zeıgt sıch 1in der weıteren
Feststellung, da{fß der Kırche nıcht erlaubt sel, „siıch vorschnell AaUS komplexen
schwierigen Sıtuationen unserer Gesellschaft eintach zurückzuziehen“ * Es o1bt
ach der Tendenz der Ausführungen des Bischofs, die VOL allem den Sınn der
Beratung herausgestellt haben, welcher allerdings aufgrund der mißlichen ROr-
mulıerungen des 1ICUu beschlossenen Paragraphen pervertiert werden drohte,
eın absolutes Ja der Neın gegenüber einer Weiterführung der bisherigen kıirch-
lichen Praxıs den Bedingungen.

nzwischen hat sıch der Bischof ach dem Urteil VO Karlsruhe mehrtach
Wort gemeldet un: sıch dabe]l dagegen verwahrt, 1n der Entscheidung des Bun-

desverfassungsgerichts 1Ur eıne Fortschreibung der „Fristenlösung“ sehen?,
W as VO eıner Reihe VO Kritikern prononcıert wurde ®. Es se1l davonA
gehen, da{fß CS sıch 1mM gEeENANNLEN Urteil en Konzept handle, dessen Sınn
INa  ’ miıt der alten Nomenklatur eher verschleiere. Grundsätzlich se1l das Prinzıp
elınes Lebensschutzes für die gESAMLE eıt der Schwangerschaft ftormuliert WOI1-

den Dies könne INa  - 1m Hinblick autf das trühere Modell der Fristenlösung ke1-
NCSWCSS behaupten. Die Gefahr, 1er Argumente durch Benennungen et-

ZCN, liegt autf der Hand; WIr werden ıhr auch weiterhin begegnen.
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Zur Problematik der Ausstellung des cheins

Dıie rage der Ausstellung des Scheins ach einer erfolgten Beratung scheint
hoch bewertet werden /. gleichwohl wiırd INa  =) sıch den Argumenten stellen
mussen, die Irriıtierendes erkennen lassen. Man geht das Problem d. iındem 903  z

das tradıtionelle Lösungsmodell der Moraltheologie Rate zıeht, das sıch auf
die rage der Mıtwirkung moralısch schlechten Handeln eines anderen
ezieht. Eın wesentlicher Gesichtspunkt der Güterabwägung 1n diesem Prinzıp
bezog sıch jeweıls aut die ähe der beurteilenden Handlung, die 1n sıch selber
zumıindest neutra]l se1ın mu(ßßste, Zur eigentlich schlechten Tat (eines/er anderen).
Hıer wırd sıch 1in jedem Fall ach der Regelung ändern. Die era-
t(ung 1STt 1ın 1ne ganz andere Niähe 74506 Tat, ZUT: Abtreibung selber, gerückt. Das
spielt be] der Anwendung des Prinzıps der Miıtwirkung eıne bedeutende Rolle®
Wıiırkt jemand der sıttlıch verurteılenden Tat eines anderen mıt, annn hängt
die Beurteilung sel1nes eigenen TIuns iın der 'Tlat VO Dıstanz und Niähe ab, VO

dem Abstand, den se1n Handeln VO Handeln des anderen hat Früher W ar ach
der Beratung och VO einem weder der Beratung och Abbruch beteilig-
ten Arzt eıne Indıkationenstellung vorzunehmen, durch welche erst die Straffrei-
elıt für den behandelnden Arzt, der den Abbruch vornahm, erreicht wurde Jetzt
soll diese Schwelle wegftallen, da die Indikationenlösung in der Formulie-
rung des Paragraphen aufgehoben 1St und sSOomıt 1Ne€e Indıkationenteststellung
nıcht mehr getroffen werden mu{(ß Mıt der Beratung selber, für die jetzt auch 1mM
Gesetz selbst die Ausstellung elınes Scheins vorgesehen iSt, wiırd Stratfreiheit
erreıicht. Die Beraterın 1St also mı1t der Ausstellung des Scheins dem Geschehen
erheblich nähergerückt. Und Je näher dıe alten Regeln das eigene Verhalten
dem abzulehnenden Verhalten rückt, wenıger annn INa  - CS als erlaubt
bezeichnen.

Dazu annn tolgendes DESaAQL werden: Die 1er gegebene orößere Niähe 1St, WEeNn

INhan zunächst VO der Sınnspitze der Beratung selber ausgeht, nıcht elne solche
der Förderung, sondern des Mühens die Verhinderung der abzulehnenden
Tat Die Beraterın berät, die Schwangere 1n eıner vertieften Reflexion dahın

führen, da{fß S1e die Problematik ihres TIuns begreift un Alternativen
kommt, die dem ınd Lebensmöglichkeiten verschaffen. Die beraterische Tätıg-
eıt 1st ZWAar niäher möglichen und oft tatsächlichen Abbruch das macht die
psychısche Sıtuation der Beraterın schwer aber eben nıcht 1M Sınn VO des-
SCH Miıtverursachung; sondern 1m Gegenteıl, 1n ıhr geht Lebenerhaltung.
Von 1er her mufßß, belastend die Sıtuation für die Beraterinnen durch die orO-
Kere ähe geworden se1n Mag, die Beratung selbst ethisch nıcht 1n eiınem negatl-
VE  ) Licht gesehen werden. Gegenläufig ware Sıe wiırd drıngen-
der, Je mehr S1e nunmehr taktisch der einzıge Versuch bleıbt, ın dieser Sıtuation
Lebensmöglichkeiten für das ınd erwirken.
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Kommen WI1Ir ZUr Problematik der Ausstellung des Scheins zurück. Hıer wlegt
der Eınwand Robert Spaemanns schwer, der schon trüher herauszustellen VCI-

sucht hatte, da{f die Ausstellung eınes Beratungsscheins, die rechtlich heute Ja e1IN-
deutıig gefordert iSt, ein anderes 7Ziel habe, als dıe Straffreiheit der Abtreibung
sicherzustellen ?. In der Regelung sieht 6S auUs, Sagl INal, dafß durch
die Ausstellung des Scheins selbst die Stratbarkeit des Abbruchs aufgehoben WUur-
de Damıt würde das Ausstellen eıner solchen Bescheinigung faktisch dem wiıder-
sprechen, W 4S die Kırche ımmer gelehrt habe, da{ß Abtreibung schweres Unrecht
und als solches strafwürdıg se1 un auch benannt werden MUuUSs 10

Tunächst 1St auf die Behauptung einzugehen, die besagt, da die Ausstellung
elnes cheıns nunmehr TALAT: diesen eıinen Sınn haben könne, Straffreiheit und
Sal Rechtmäßigkeit eiıner geplanten Abtreibung erreichen. Dazu 1St zweiıerle]l

Die Ausstellung des cheıins 1st Sanz ohne rage 1m Zusammenhang mMı1t der
Pflichtberatung als solcher sehen. äÄbe CS nıcht die gesetzlich verankerte
Pflicht, sıch 1n diesem Fall beraten lassen, ware das Verlangen, eınen Schein
ausstellen lassen, schlechterdings sinnlos. Der Scheıin dient also der (beı1
8Beratung allerdings aln effektiven) kontrollierten Durchsetzung der
Pflicht der Beratung *. Rechtspolitisch gesehen aber 1St die Pflichtberatung VO  e

den Gremien der ED un: schliefßlich auch der SPD LLUT deshalb 1n den Paragra-
phen aufgenommen worden, weıl INanl ylaubte, se1 die Verfassungskonfor-
miıtät nıcht gewährleistet *. Die Rücksicht auf das Bundesverfassungsgericht, die
INa  — be1 der Neuformulierung des Paragraphen nehmen hatte, steht aber hıer
eindeutig für Lebensschutz. Denn Sing die Kompatıbilıtät des
(sesetzestextes mıi1t Artikel des Grundgesetzes, durch den ach aller UÜberzeu-
gung auch das Leben des Naszıturus geschützt werden soll Überdies ware CS VO  H

der Rechtsordnung her eın Unıiıkum, wollte der Gesetzgeber sıch anheischıg
machen, sıch auf dem Weg eıner Pflichtberatung 1n jedweder belıebigen Notsıtua-
t10N be1 der einzelnen al als beratende NSsStanz 1Ns Spiel bringen. Das anTe
1n der 'lat eıner Entmündigung der Trau gleich.

1ne Beratung als staatlıch angeordnete Pflicht annn LLUT begründet werden,
WEe1nNn CS sıch nıcht 11UT die Ta un: ıhre eigene Notlage alleın, sondern
zugleich och jemand anderen handelt, taktıiısch den Naszıturus, der ach
dem Sensus leg1s zıumındest nıcht unbedacht getotet werden dartf. Das will]
Pflichtberatung erreichen. S1e hat daher auch mM1t Entmündigung der TAau nıchts

tun, da diese Pflicht 1n der 'lat 1LLUTI AUS der Perspektive des Lebensschutzes
verstanden werden Ahnbel Miıt Rücksicht also auf das Kınd, das ebt un! geschützt
werden soll, wiırd Ter dıie Pflicht eıner Beratung ausgesprochen. Man Mag mı1t
Recht behaupten, die Beratung se1l eın zureichender Schutz. Darum yeht jer
nıcht. Man ”annn jedoch nıcht abstreıten, da{ß die Pflıcht, sıch ıhr unterziehen,
1n der Gesetzessystematık nıcht anders begründen 1St als durch das Motiıv des
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Lebensschutzes. Mır scheınt, da{ß dieser Gesichtspunkt 1n der Diskussion manch-
mal wen1g berücksichtigt wiırd; zumıiındest sollte deutlich werden, dafßß, VO  e der
rechtssystematischen Begründung her gesehen, die Beratungspflicht keinen ande-
F rund un damıt die Beratung eın anderes Ziel haben annn als den Lebens-
schutz, Ww1e€e ımmer annn der die Beratung beschreibende Text 1mM Paragraphen
auch lauten INası Deren eigentliıche Sinnspitze hängt nıcht VON den beschreiben-
den Formulierungen 210}

Wenn 1U die Ausstellung des Scheins 1n diesem Zusammenhang gesehen wiırd,
gewıinnt S1Ee eınen anderen Charakter. Sıe wırd ZUr!r Kontrollmafßnahme für 1nNe
Verordnung, die letztlich nıcht anders als MmMI1t dem Lebensschutz des Ungebore-
8108 überhaupt begründbar I1St Sıe hat also nıcht LLUT den eınen VOIl Spaemann
herausgestellten Sınn, 1ne Abtreibung straffreı stellen. Somıit 1St die Ausstel-
lung des Scheins 1n sıch selber gesehen, W 1€e die alte Moraltheologie gESaQLT hat,
ine SCS m1ıxta“ und e1in „malum 1n “*  SC das heıifßst, da{fß S1€e 1n sıch selber 1ne
Hiınordnung enthält, die bejahbar 1St, sowen1g die Straffreistellung (oder gar die
Erklärung der Rechtmäßigkeıit der Tötung, die mıt ıhr verbunden war) akzeptabel
1St. Sıe ann SOMmMIt 1n eın ethisches Abwägungsurteıl ber i1ne möglıche Mıtwiır-
kung einbezogen werden, W asSs be1 eiınem gegebenen „malum 1ın ce“ D3 allerdings
nıcht denkbar 1St

Hınzu kommt damals wW1e€e heute: Das Ausstellen eınes Beratungsscheins, auf
dem wahrheitsgemäfßs testgestellt wiırd, da{fß 1mM Sınn des Lebensschutzes beraten
wurde, I1} als eıne wesentliche Voraussetzung dafür angesehen werden, da
yefährdetes Leben tatsächlich wiırd Es geht Ja, WECI1N denn be] der
Beratung Lebensschutz effektiver Art geht, jene Gruppe VO Schwange-
RIn dıe och nıcht endgültig entschieden sind, eınen Abbruch vornehmen las-
SC  - Da sS1e och nıcht testgelegt sınd, werden s1e aum Beratungsstellen
gehen, die VOIl vornhereın nıcht gewillt sınd, Scheine auszugeben. Es 21bt Schätz-
zahlen, die davon ausgehen, da{ß 5000 bıs 101010 Frauen 1n eiınem Jahr bısher durch
die Beratung azu motivıert wurden, die Schwangerschaft auszutragen. In allen
diesen Fällen wurde Leben effektiv geschützt. 1ne Bedingung für die Effektivi-
tat dieses Schutzes 1St 1ne Beratung, ach der eın Schein ausgestellt wiırd, auf
dem wahrheitsgemäfß bezeugt wird, da{ß ZAUG Schutz des Ungeborenen beraten
wurde. Zuzugeben 1St, da{fß diese Schätzung leicht Fehlern unterliegen kann, da
viele gebärwillige Schwangere, dıe sıch 1n eıner prekären Sıtuation befinden, die
mıiıt der Beratung angebotenen Hılfen CIM 1n Anspruch nehmen werden und das
Austragen der Schwangerschaft 1ın diesen Fällen vermutliıch leicht als „Ertolg“
der Beratung angesehen wırd Allerdings hängt die Bedeutung dieses Arguments
orundsätzlich nıcht der Genauigkeıt der Zahl,; sondern der gegebenen und
auf diese Weise aufrechtzuerhaltenden Chance, Leben schützen.

ach diesem 1NnweIls 1st die Anwendungsmöglichkeit des Prinzıps der Miıt-
wirkung gegeben, welches ber das bereıts Erwähnte hınaus besagt, da{fß eın genuU-
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gend schwerwiegender rund vorhanden se1ın mufß, das Verhalten recht-
tertigen, 1ın dem jemand be] dem talschen Tun eınes anderen mıtwirkt. Es ware
wünschenswert, 6S ware alles anders:; aber WIr leben 1ın elıner Welt, die nıcht hei]
ISt:; wWIr können uns 1ın vielen Bereichen 1n IS Verhalten nıcht dem Zusam-
menhang entzıehen, in dem CS tatsächlich WE auch oft sehr entfernt Unge-
rechtigkeiten stabılisieren hıltt Die alten Kompromißregeln VO der Mıtwirkung
wollen Entscheidungshilten für das Handeln des einzelnen geben. Und sS1e lassen
sıch auf diesen Fall anwenden besonders, weıl diesem Punkt der Effektivität
des Lebensschutzes das Gewicht eıner (lausa proportionate OraVIlsS, elnes
entsprechend schwerwiıegenden Grundes, für dieses Verhalten auszumachen 1St
Es geht Menschenleben 1n eiınem System, das dieses ımmer wenıger achten
scheint. Man MUu das System lange nıcht verlassen, als keine eugnung der
eigenen Überzeugung verlangt, sondern Jene Lücken offenläßt, wırksam 1:e-
ben geschützt werden annn Von daher ann die Schwangerschaftsberatung ein
überzeugendes Zeugnis der Kırche bleiben, weıl s$1e dabe; nıcht 24  WUu ist,
ıhrer eıgenen Überzeugung zuwıderzuhandeln.

1ermıit kommen WIr eiınem weıteren entscheidenden Eınwand, der besagt
W1e schon angedeutet da{ß die Beraterın durch die Tatsache der Ausstellung des
Scheins selber nıcht durch das, W 4S S1E schreıbt, sondern durch die ormale Tatı
sache der Ausstellung un! Aushändigung dieses Scheins die Stratbarkeit eıner
Abtreibung rechtswirksam authebe. Der $ 218 besagt tatsächlich, und wırd CS

auch 1n der ach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erstellenden Fas-
SUung Cun, da{f Abtreibung annn nıcht stratbar sel, W CI S1e 1n den ersten el
onaten der Schwangerschaft ach vorheriger Beratung durchgeführt werde.
Konstitutiv 1st für die Strattreiheit die Beratung selbst, die, W1€e oben dargelegt,
dem zentralen Motiıv des Lebensschutzes tolgen mujfß, WCI111 WIr S1E VON der
Systematik des rechtspolitischen organgs her beurteilen. Auf ıhr ruht Jetzt der
letzte Rest gesetzlıch verfügten (keineswegs ausreichenden) Lebensschutzes für
diese erste Phase menschlicher Exıstenz. S1e 1St durch eınen Schein nachzuweisen,
sollen die einer Abtreibung Beteiligten straffreı ausgehen.

Nach dem erwartenden (sesetzestext gyeschıieht durch die Ausstellung des
Scheins taktiısch die Autfhebung der Stratbarkeıt, die durch hoheitliche Verfügung
vollzogen wiırd; diese annn Ianl AUS eıner überposıtıven Perspektive ursprünglich
grundgelegten Rechts als den Aufgaben der Rechtsordnung nıcht entsprechend
ezeichnen. Sıe lıegt als hoheitliche Verfügung 1n der Tatherrschaft des Souve-
rans. Das Ausstellen eınes Scheins bewirkt nıcht eigentlich die Aufhebung der
Stratbarkeıt, sondern 1St deren Bedingung, da diejen1ge, die den Schein ausstellt,
nıcht die Tatherrschaft ber die Feststellung VO Rechtmäfßßigkeit oder Stratbar-
eıt eines Iuns 1m Sınn geltender Rechtsordnung hat Außerdem MU: auch 1er
testgestellt werden, da{fß 1mM Gefüge des Gesamtkomplexes der Ausstellung des
Scheins elne Funktion zukommt, die auch aut Lebensschutz bezogen 1St.

440



Schwangerschaftsberatung durch kırchliche Beratungsstellen

Ethos un Recht

Hıer ware weıter fragen: Wıe 1st dieser Stelle das Verhältnis VO Recht un:
Ethos, VO posıtıvem und ursprünglichem Recht sehen? Wıe verhalten sıch
ethische und rechtliche Wahrnehmung zueiınander? Di1e Beantwortung dieser
rage 1St für alle Überlegungen relevant, die davon ausgehen, da{fß die Rechtspra-
X1S 1mM Zusammenhang mıt den $ 18/219 StGB schon biısher und Jjetzt erst recht
verfassungswidrig sel; daraus wırd gefolgert, dafß die Kırche als Körperschaft des
öffentlichen Rechts ıhre Sozlialarbeiter(innen) keineswegs 1ın eıne solche verfas-
sungswıdrige Gesamtregelung einbinden lassen dürfe 14 In diesem Zusammen-
hang wiırd zudem darauf auftmerksam gemacht, da{fß die ethische Frage der Mıt-
wırkung überhaupt erst gestellt werden könne, WEn die verfassungsrechtlichen
Vorgaben stımmı1g selen OVOIN 1er nıcht die ede seın könne. Hıer 1U 1St die
rage gCNAUCI stellen: Haben verfassungsrechtliche Regelungen Vorrang VOTL

ethischen, deren Formulierung grundsätzlich 11UTr ınnerhalb verfassungsrechtlich
abgesicherter Normierungen gesucht werden dürften?

Hıer 1St 1Ur weıterzukommen, WenNnn die Eıgentümlichkeit ethischer Wahrneh-
INUNS berücksichtigt wiırd: Ethische Erkenntnis Jeweıls einen eutenden
Akt VOTaUS, in dem der Mensch die Sıtuatlion, 1n die GT gestellt 1St, autf iıhren
Anspruchscharakter hın interpretiert *. Eınschlägige normatıve Handlungsregeln
sınd wırksam un: werden auf diese Sıtuation bezogen. S1e stehen normalerweise
nıcht 1M Wıderspruch gegebenen rechtlichen Regelungen. Dies 1st 11UTr annn
der Fall, WEeNnN eLtwa 1n totalıtären Systemen Zwänge ausgeübt werden, die einer
sıttlıch richtigen Urıientierung wiıdersprechen. Es herrscht Eıinigkeıit darüber, da{ß
1n solchen Fällen der sıttlıch verpflichtende Charakter, den normalerweise auch
rechtliche Normen haben, aufgehoben 1St. Posıtıv rechtlichen Normen kommt
keine absolute Geltung

Es 1sSt ZW ar zuzugeben, da{fß das Verfassungsrecht nicht ethisch wertfre1ı 1St 1M
Gegenteıl; seine Normen sınd zugleich wertbestimmter Ausdruck elnes funda-
mentalen Menschenrechtsethos. An ıhnen mussen alle anderen Normen
werden. Verfassungsklagen sınd ANSCINCSSCH, wırd der Grundrechtsschutz 1n e1IN-
zelnen Normbestimmungen nıcht gewährleistet. Dennoch gilt, dafß auch Vertas-
SUNSgSNOrMEN ıhre Dıignität nıcht A4aUuUs sıch selbst haben, sondern AaUs ıhrem ezug
aut die respektiven Grundwerte. Kommen diese ıIn Einzelnormen nıcht Z Ira-
SCNH, sınd diese MIt Recht kritisieren. Umgekehrt aber stellt sıch 1mM Fall nıcht
stımmiger Korrelation VO Verfassungsorientierung und einzelner Norm 1in der
konkreten Sıtuation die rage, ob eın Handeln 1n diesem Rahmen 1n jedem Fall
diesen Dıiıssens bestätigen muß, oder ob etwa 1in LSCICIHN Fall die Ausstellung elnes
Beratungsscheins nıcht doch dem SenNsus leg1s 1n seıiner Grundwertorientierung,
aut die die Verfassung ausgerichtet 1St, entspricht, namlıch dem wırksamen @-
bensschutz. Dann bedürfte CS keıiner weıteren Legıtimatıion.
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Wer nämlıch detiniert den Anspruchscharakter der Sıtuation der Beratung be]
der Ausstellung des Scheins? Ist 1er der Christ verpflichtet, eıne pOSsıt1v rechtli-
che Norm, 1n der j1er durch die durchgeführte Beratung die Stratbarkeit einer
Tötung des Ungeborenen aufgehoben wiırd, eıne Norm also, VO deren Unrechts-
charakter viele Chrıisten überzeugt sind, W1e€e die Diskussion ze1gt, 1n seliner (SE:
wissensentscheidung respektieren? Fuür ıh wiırd Ja nıcht rechtmäfßsıg, W AS j1er
VOT dem Gesetzgeber stratfreı ausgeht; das Gegenteil ISt der Fall, W1€ sıch geze1gt
hat Wenn Rettung VO Leben geht, 1St 6S durchaus sinnvoll, die Sıtuation
1n ihrem Anspruchscharakter VO dieser Perspektive bestimmen lassen und
gerade nıcht VO einer pOSItIV rechtlichen Regel, dıe nıcht wirklichem Recht ent-

spricht.
Der Gewissensentscheid des einzelnen verantwortlich Handelnden trıtt 1n 1ne

Lücke e1n, die der ungenügende Rechtsschutz 1e8 Jede Rechtsordnung 1sSt defizi-
tar und solcher oder Ühnlicher Erganzungen und Substitutionen bedürtftig. In der
Ethik 1sSt diese Überzeugung se1it jeher 1ın der Lehre VO der Epikie testgehalten
worden. Letzter ethischer Ma{(stab 1St nıcht der Wortlaut VO Normen, sondern
die Wahrnehmung der Werte, die ıhnen zugrunde liegen un! deren Schutz S1e
gewährleisten sollen. Diese Überlegungen dart sıch auch die Kırche als Anstalt
öffentlichen Rechts eıgen machen, 1sSt 6S doch ıhre Mıssıon, der Ethik des
Evangeliums entsprechen, auch dort, die gesellschaftliıchen und staatlıchen
Rahmenbedingungen dieser Wertordnung nıcht korrespondıeren, und ıhre lıe-
der darın stärken, die eigentliche Perspektive 1n der Bemühung die Realı-
sıerung ethischer Werte auch ort aufrechtzuerhalten, staatlıche Ordnungen
ıhnen nıcht dıenen, W1e€e S1E sollten.

Natürlich wırd hıermit keineswegs der unglücklichen Formulierung VO der
Aufhebung der tratbarkeıt der Tötung des Ungeborenen, eıner gegebenen Frı-
stenlösung also, das Wort geredet; aber dıe Unzufriedenheıt mi1t den Formulie-

des Paragraphen sollte nıcht AazZzu führen, jene Möglichkeiten des Lebens-
schutzes nıcht wahrzunehmen, die 1ın der vorgesehenen Pflichtberatung durch-
A4US och Aßt

Groöfßere Eftektivität der Konflıktberatung?

Mıt der Apologıie für eiıne Weiterführung staatlıch anerkannter kirchlicher
Schwangerschaftsberatung 1St auch nıcht behauptet, da{fß alles 1Ur weıiterbetrieben
werden solle wWw1e€ ımmer schon. Die rage ach eıner möglicherweıse größeren
Effektivität sollte N1Ee ruhen

Ich gehe VO einem Fallbericht aus, der nachdenklich macht: Eıne Frau, dıe ungewollt schwanger
geworden ist;, wendet sıch eine katholische Beratungsstelle. S1e kommt nach ıntensıvem Überlegen

der Überzeugung, da{fß S1Ce die Schwangerschaft austragen möchte. Entsprechende Hılten siınd angc-
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boten worden und werden Anspruchn Leicht 1ST die Sıtuation keineswegs S1e steht
alleın S51e hat keinen Kontakt mehr MI1t dem Mann, VO dem das ınd SLamMmL un! moöchte ıh; auch
nıcht haben Als SC ZuUur Geburt die Klinık geht 1ST nıemand be1 ıhr Nach der Entbindung MU: SI6

bald wıeder eım die leere Wohnung un! hat MTL Mal die volle Verantwortung für sıch selbst
und das ınd Vor Ablauf VO acht Tagen ach der Geburt tährt S1C IMM1TL mehrmalıgem Umste1igen aus

der Peripherie das Zentrum der Stadt das ınd anzumelden WIC die Vorschriuft verlangt

Würde dıe al das och einmal auf sıch nehmen? Man an diese Frage
nıcht beantworten ber INa  - annn VO der Wahrscheinlichkeit ausgehen, da S1C

eher bereıit SCIIM würde, WEn neben oder ach der Beratung C1NEC Begleitung VeI-

muiıttelt worden WAaiIic Es müu(fßte verhindert werden da{fß CS psychisch WIC

Fall 11155 Bodenlose 21bt 1ne gewaltige Barrıere be1 der Vermittlung sol-
cher Begleitung dürfte SCINMN, da{ß de facto aller oft fast gewalttätig wirken-
den öffentlichen Selbstbezichtigungen VO Frauen das Thema och weıthın
tabuisiert 1ST 6S „besteht ULlSsSseCIECIN kiırchlichen Gemeijnden un Gemeininschat-
ten GC11416 bemerkenswerte Sprach und Hıltflosigkeit W 4s den konkreten Umgang
THIE dem Problem betrifft“ 16 So sucht INa Hılfe enn SrStier Lınıe der
Anonymıtat VO Beratungsstellen Man sucht SIC allenfalls Kreıis sechr Vvertrau-

er Menschen, denen INan auch dieser rage sıch aNV.  TAauUen ATl Es MNag
SC1IM da{fß och auf dieser Ebene 1e] geholten wiırd ber wehe, WECI111

dieser Weg, AUS welchen Gründen auch 9 versperrt würde IDann WAIC

außerst wünschenswert WECI11 die Beratungsstellen die Lage würden
Angebote Begleitung vermıiıtteln, WenNnn s W1C EG Vernet-
ZUNg yäbe MIt Hıltsmöglichkeiten solcher Art

Schon VOT Jahren stiefß ıch auf das Modell solchen Vernetzung Zusam-
menhang MI1 der Beratung Gewifß W alr die Siıtuation der Schweiz 971 300K=

anz andere als dıe LWSETHC heute, aber die grundsätzlıche Rückbindung VO era-
tung welıftfere Auffangmöglichkeiten dürfte manches erkennen lassen, W AsSs —

MT wıeder VO Bedeutung 1ST Neben der Beratung selbst hatte INa  e tolgende
Dınge gedacht „Arbeitsentlastung, Haushaltshıiltfen, halb oder ganztagıg..
Ferienversorgung.. Materielle Unterstützung (verschıedene Institutionen)..

« 1/Stellen- un Unterkunftsvermittlung für Schwangere...
Alles dies W ar weıthıin institutionell abgesichert Heute könnte INa  ® Formen

solıdarischer Begleitung denken die 9801  n durchaus Frauen, dıe INa  -} AaUS seelsorg-
lıchen Begegnungen kennt würde WE sıch Kontakte ermöglichen lie-
en Liefße sıch denken, da{ß INa  - Gemeinden grundsätzlıch Bereitwillige für
C1iNEC A Auf Langzeıt angelegte Solidarıtiät“ !® tfände dıe den Beratungsstellen be-

werden könnten, die Beraterinnen die Lage versetzen gegebenen-
talls Verbindungen herzustellen? Voraussetzung für 615 solches Vorgehen WAaIc

sıcher 10l Bewußtseinsbildung Vorteld un 11 breitgefächerte Vernetzung
über Eınriıchtungen der ehrenamtlichen Carıtasarbeıit oder der Gemeinden M1

iıhren verschiedenen Grupplerungen
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Aus der Problematik Alßt sıch die rage der Empfängnisverhütung nıcht 4aUS -

klammern Vor WENISCH Jahren wurde VO den Beratungsstellen die Bıtte SC
außert GIiIHE Broschüre OABEE Informationen ber die wichtigsten Methoden der
Empfängnisregelung entwickeln, die INnan den Ratsuchenden miıtgeben könne
Häufiger, als I11all sıch damals vorstellen konnte, die Fälle ungewollter
Schwangerschaft die aufgrund VO Unkenntnıiıs ber die Möglichkeiten der Ver-
hütung entstanden Hıer SC1 vorbeugend wırken Gewi{fl 1ST MI1 blo-
Ren Vermittlung VO echnıken 1er nıcht Genüge Verantwortete Eltern-
schaft meın mehr ber der Grundsatz bleibt gültig, da{fß jedem Fall Verhü-
tung besser 1ST als Abtreibung Anzusteuerndes 7Ziel bleibt dıe „Kultivierung

reiten (sew1ssens , welche „das wichtigste Anliegen Vorteld der Proble-
matık ungewollter Schwangerschaften 1ST 19

Hıer ließe sıch fortfahren; 65 wiırd och vieles werden MUSSCH, die
Konfliktberatung für ungewollt Schwangere Sınn des Lebensschutzes effekti-
VGL machen Hıer sind andere Kompetenzen gefragt /uerst geht CS ohl dar-

da{fß die Möglichkeıten nıcht deswegen beschnıitten werden, weıl INan ylaubt
I1a könne sıch nıcht mehr der staatlıch anerkannten Schwangerschaftskon-
fliktberatung beteiligen Ich weiß mich MI1 der überwiegenden Mehrzahl aller
deutschen Moraltheologen verschiedener Richtungen diesem Punkt
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